
784 der Beilagen zu den Stenographischen ProtolwUen des Nationalrates XV~ GP 

Bericht· 
des Ausschusses für soziale Verwaltung 

über den Antrag· der Abgeordneten 
Dr. Schwimmer und Genossen betreffend ein 
Bundesgesetz über Erleichterungen für 
Schwerst- und Schichtarbeiter (Schwerst- und 

Schichtarbeitergesetz) (90/ A) 
und 

über die Regierungsvorlage (720 der Beila
gen): Bundesgesetz über Schutzmaßnahmen 
für Nachtschicht-Schwerarbeiter durch Än
derung des Urlaubsgesetzes, des Arbeitszeit
gesetzes, des Angestelltengesetzes, des Arbeit
nehmersdiutzgesetzes und des Arbeitsverfas
sungsgesetzes sowie durch Maßnahmen der 
Gesundheitsvorsorge und Einführung eines 
Sonderruhegeldes (Nachtschicht-Schwerar-

beitsgesetz - NSchG) 

nie .Abgeordne~en Dr. Sc h w i m m 'e r, 
Bur ,g e r, W,i m me r s he r,g ,e r, Dr. K 0 h 1-
maie r, Ing. G a ·s:s ne r und Genossen haben 
am 4. Dezember 1980 den gegenständlichen Ini
tiati'vant~ag im Nationalrat ,eingebracht und in 
der Begründung ,zum ,Ausdruckgehracht, ·daßdie
ser Gesetz.esantrag Maßnahmen 'vorschlägt, die 

1. eiI).e Humanisierung der Schwerst- und 
Schichtarbeit durch v,erbesserte Ar!beitnehmer-. 
schutzvorschrilftenun,d prophylaktische Maßnah
men, wie ZiB regelmäßi,ge Untersuchungen vor
sehen, und 

2. sOzdalrechtlicheinerseits ·ebenfalls e~ner dro
henden Gesundheitsgefäh[1dung durch ,roechtzeitige, 
frülh,eroe P,ensionierung nach mehrjähr.iger 
Schwerst- und Schichtallbeiot (ah 55) vorbeugen, 
nach 15' Jahren Schwer:st- und Schichtarbeit für 
die normale Frühpension auf die sonst verlangten 
35 Vers:ich,erung·sjahre v,erzichten, 'sowie anderer
seits älteren Schlwerst- und 'Schichtarbe.itern, ,die 
sich 'nicht mehr oder nur mehr schwer umsteHen 
könnten (ab 50) 'durch die Gleich'steI1ung mit 
erLernt;en 'Oderange1ermen S,erufen die Erlan
gung ,der Tnvaliditätspension bei eing,eschränkter 
Arbeitsfähigkeit erleich terno 

Im Ini,tiati:vantr;og ,ist zur Verhinderung von 
Nachteilen in der P,ensionsbemessung weiters vor
gesehen, daß in Zukunft für alle ASVG-Versi
cherten (nicht nur für Schwerst- und Schichtar
beiter) ;on Stel~e ,der praktisch obsolet gewordenen 
Bemessungsgrundlagen zum 45. Lebensjahr als 
Alternative zu den letzten fünf Beitragsj.ahren im 
ß'ünstigeren FaUe die zehn besten Beitragsjahre 
nachdem 40. Lebensjahr der Pensionsbemessung 
zugrunde gelegt werden. 

Außerdem soUen Schwers.t- und Schichtarbeiter, 
die von den vorg,e~ehenen Möglichkeiten Ge
brauch machen müssen, durch einen :eigenen 
Grundbetragszuschlag grundsätzlich, nicht schlech
ter gestellt 'sein als Versich,erte, die nicht ·diesen 
Belastung'en .ausgesetzt ·sind und die nOl'male vor
zeitige Akerspen~ion in Anspruch nehmen. 

IIn der gegenständLich,en R e g ~ er ru n .g sv 0 r-
1 ag e Isollenbeson,dere SchutzmaßnaJhmen zur 
Verhinder;ung, IB,eseitigu'!llg oder iMiLdemlllg der 
Er·schwernisse OIder ZU:ni. :Ausg'1eich ,"on lß·ela:sotun
g,en 'gesch'affen .w.erden. Ah Nachtsch,ichtarbeit 
g:iILt ,eine ,Arbeit, :in ,der .der Versichel'te nach dem 
Schichtplan tätig ,ist unidan mindestens sechs 
Schichtarbeitsta.g,en lim KaLendermonat in der Zeit 
zwischeIl\ 22 Uhr! und 6 Uhr Früh mindestens ·sechs 
Stunden allbeitet. Als Nachtsch'icht-Schwerarbeit 
wird in der RegierungsvorLage eine Nachtschicht
arbeit bezeichnet, 'wenn der Nachtsch,ichtarbeiter 
unter ,einer der folgenden Bedingung,enarbeitet: 
- In Bergbaubetriebenauss.chE.eß.lich oder über-

wiegend unter Tag,e oder im StolIen- und 
TUlllneLbau; 

- ,bei den Organismus besolllders belastender 
Hitze {das ist bei einer durch Arbeitsvorgänge 
verursach:ten ,Lufttemperatur von 30 Grad 
Celsius bei 50% re1attver Luftfeuchtigkeit am 
Arbeitspla.tz Isowi,ebeiande~en wirkungsglei
chen oder ungün~tigeren ra.umklimatiisch'en 
Verhältlllissen am A1"beiuplatz), sof,erndie 
Hitzeeinwirkung regelmäßig mindestens wäh-
1"end der halben normalen Arbeitszeit gegeben 
ist; 

784 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 1 von 15

www.parlament.gv.at



2 

-'- hei uberwi,egendem Aufenthalt in begehbaren 
Kühlräumen, wenn die Raumte~peratur 
niedniger als -21 Grad Celsius :tS't, oder ,wenn 
der ArheitsabIauf einen ständig-en Wechsel 
zrwischen solchen Kühlräumen und,sorrstigen 
,Arbeitsräumen erfordert; 

- hei andauernd startkem Lärm, sofern ein 
ISchallpegdwert von 85 dB C,A), ode,r bei nicht 
,andauerndem Lärm, 'sofern ein wirkungs
äqU!~valenter Pegelwert überschritten wird; 

wenn I'egeLmäßig ,dauerrud oder wberTwiegend 
Arheitsg,eräte v,erwendetwerden, die durch 
Erschütt,erung auf den Körper einwinken, wie 
PreßluJtwerkzeuge oder ähnLich w,irkende Ge
räte; 

- 'wenn 1"egeLmäßig und mindestens während 
,der halben tägEchen normalen Arbeitszeit 
'Atemschutzgeräte (Atemschutz-, Filter- od-er 
ißehälter,geräte) ,getragen wer,den müs'sen; 

- ,an iß;ildschl~rmarbeit~plätz,en (das sind Arbeits
IplätlZle, 'bei denen d,as B.ildschinmgerät und die 
lDatene,ingabetastatur ,sow,ie Ige.geben:enfaUs 
,ein Informationsträger eiine funktionelle Ein
Iheit bi1den), sofern die Arbeit mit dem ,BiId
schirmgerät und die Arheitszeit an diesem Ge
rät für die gesamte Tätig,k,eit hestimmend ist; 

bei ständigem g,esundhei tsschädLich,en Ein wir
ken von ~n:halati;ven Schadstoffen, die zu ,einer 
iB-erufskrankheit ,im ISinneder Anlag,e 1 zum 
IAl1gemeinen Sozial'Versicherilngsgesetz führen 
+können. 

lÜber StreitfäHe, ob ,ein,e Nachtschicht-Schwer
ar.beit vorliegt, soll in ,erster Instanz die Gebiets
krarukenkas's,e, in zweiter Instanz ,der Landes
hauptmann und in 'dritter Instanz der Bundes
minister für soziale Verwaltung ,entscheiden. 

In den finanzriellen Erläuterung,en der Regie
rungsvorlage wind ange.führt, daß unter Zu
grundelegung der vorhin er,wä:hrrten Abgrenzung 
der Nachtschicht-6chwerarheit ,die Zahl der 
Nachtschichtanbe,iter vorauss,ichtlich rund 70 000 
Personen hetragen wird. 

Bei Vorliegen von mindestens 70 Nachtschich
ten im Urlaubsjahr 'soll der Di,enstnehmer einen 
Anspruch auf Zusatzurlaub im Ausmaß von zwei 
W,erktag,en haben, und di,eser Anspruch soll sich 
auf vier DZrw. sechs Werktage erhöhen, wenn 
fürnf bzw. zehn ] ahl'e iN achtschicht-Schwerar:beit 
gdeistlet wurde. 

Weiters sieht ,die Regierungsvorlage vor, daß 
bei Nachtschicht-iSchlwerarbeit auf jeden ,Fall ,eine 
beza:hlte Kurzpause im ,Mindes>Causmaß von 
10 Minuten je Schicht .gebührt. HiIlJSichtJ,ich ,dieser 
Kurzpausenregelung ,ist >üherdies v-ongesehen, daß 
der Bundesminister für soziale V,erwaltung über 
Antrag der inß,etracht kommenden IkoIlektiv
vertragsfälhi,gen Körpersch.aften ,auch bestimmte 
andere Nachtsch'ichtaflbei'uen durch Verordnung 

der vorhin definierten Nachtschicht-Schwerarbeit 
gleichsetz,enkann. Eine ähnliche Verordnungs
ermächtligung ,isthin:sichtLich ,der Nachtschicht
anbeiten im ;ß,erghau ,für den ,Bundesminister für 
Handel, Geweflhe und Industrie im Einvernehmen 
mit dem ,Bundesminister für soziale Verw_altung 
enthalten. 

nie Reg,i,erungsvorlage sieht f'erne,r vor, daß 
bei Nachtlschicht-tSchwerarbei-t unter bestimmten 
Voraussetzungen ,ein Sonderruhege1d ,in der Höhe 
der In'Validitäits,pension (Berufsunfähigkeitspen
sion, Knappschaftsvollpension) nach dem ASVG 
gebührt. FÜlr den Fall -eines Anspruches auf ein 
solches Sonderruhegeldsoll 'auch ,ein ,Anspruch 
auf ,Abf,ertigung bei SeLbs,ckündigung !bestehen. 
Legistisch w,irddies durch eine Äriderung des 
Ang,estclltengesetzes vorgeschlagen, wodurch ,im 
HinbLick auf ,die ~einer2ie.itige globale übernahme 
der AMertigungsnegeJungen des Angestelltenge
set2ies ,in das Arbeiterabfertigungslgesetz gewähr
leistet -ist, ,daß .auch für Arbe,iter dieser ob
erwähntJe Abfertigungsanspnuch bei Sdbstkündi
gung gewahrt .bleibt. 

Duru1.eine Änderung des Arbeitnehmer'schutz
g,esetz,es wiI'd vorigeschlagen, daß für Betr,iebe 
mit teil- und vol1kontinuierlich,er mehrschich,tiger 
Arbeitsweise eine betriebsär.ztliche Setreuung in 
ß,etnieben mit mindes'tens 50 Arbeitneh:mern vor
geschr,ieben ,ist, sof.ern die Arheitnehmer häufig 
Nachtarbeit leisten. 

Durch ,eine Änderung des Arheitsy,erfassungs
gesetzes soll err-eicht werden, daß bei der 'Ein
richtung e,iner betriebsärztIichen ißetreuung sowie 
bei der Sestdlung des Leiters ,des sicherheits
techni'schen Dienstes und des Leiters :betriebs
eigener betriebsärztLicher Di,ensue die Mit'Wir-' 
kung der Betriebsventretung zwing,end vorgese
hen ist. Außerdem soll der allgemeine Kündi
gungsschutz na-ch dem Arbeitsvemassungsgesetz 
novelliert werden. Dahei soll insbesonder,e vor
ge'sorgt wenden, daß Umstände, ,di'e ithre Ursache 
in einer Iangjährig,en B,eschäftigung als Nacht~ 
schicht-lSchwerarbeiter haben, ,zur Rechtfertigung 
einer Kündigungnücht herangezogen werden 
dürfen. 

Die Regi,erungSlvorlage verpfEchtet den Dienst
geber, jeden beschäftigten Dienstnehmer, der eine 
N achtschicht~Sch.werarheit leistet, dem So?:,ialver
sicherungsträger zu melden und dem Versicher
ten, de'l" BetriebsV'ertretung sow,ie dem Arbeits~ 
inspektorat (der Her,gtilauptmannschaft) eine Ko
pie ,dieser Meldung zu übermitteln. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat die 
gegenständliche Reg,ierungs.vorlage in seiner Sit
zung am 20. Mai 1981 ,in Verhandlung ,genom
men und einscimmi,g beschlos~en, ,einen Unuer
ausschuß ,einzusetzen. Diesem Unterausschuß ge
hörten von der Sozialistischen Partei Österreichs 
di,e AJb.geordneten Hel I w a ,g n ,e r, Maria 
Met z k e r, Re eh her ge ,r,R uha 1t in ger 
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un:d S t ein hub e r, von der österreichis·chen 
Volkspartei die Abgeordneten Bur g ,e r, Dok
tor Hauser, Dr. Schw,immer und W,im
me r s b·e r g ,e rsowie von der F,reiheitlichen 
Partei Osterreichs Abgeordneter Dr. ].örg H a i
de r an. In der kon:stitu~erenden Sitzung dieses 
Unterausschusses wur.de die Abgeordnet.e Maria 
Met z k e r zum Obmann, der Abgeordnete 
Bur ger zum Obmannstellvertreterund der 
Abg.eordnete Dr. Jörg H a ,i der zum Schrift
führer gewählt. 

In der Sitzung des Soz,ialausschuss.es am 23. Juni 
1981 wlUr,de auß,er.dem beschloss,en, mit ,der Vor
bemtung des ob erwähnten Antrages 90/A der 
Abgeor,dneten Dr. S eh w i m m ,e rund Ge
noss,en bet,reff.en:d ein Schwerst- un:d Sch,ichtar
beiteng,esetrz den vorhin ,erwähnten Unte.raus
,schuß ,z'u lbeau1tflJg,en. 

,Lm Unt.erausschuß wurde inder Sitzun,gam 
23. Juni 1981 .ein abgeän.derter Ges,etzentwurf 
ausgearbei,tet, ,über den mit Ausnahme von drei 
B,estimmung,en Ein v,ernehmenerziel t wurde. 

Inder Sitzung des Sozialausschusses ,am 
24. Juni 198.1 her~chtete der Obmann des Unter
ausschusses, Abgeordnete Mar.ia iM ,e t z ke r, 
ruber .die iEr,g-ebl1!isseder Beratungen ·im Unter
luss,chuß. Weiters beantragte A'bg,eordneter R u
h a.I.t i n.g e r, daß di!eim Unterausschußoffen 
gebliebenen ß.estimmungen ,im Sinne der Regie
rungsvorlag.e beschlossen werd.en soHen. ,Ferner 
wurden vom Abgeordneten Dr. Jörg H a '1 !cl e r 
Aibä,nder.ung.santräge :betreffend A,rt. X Abs. 1 
Z 1 und 2, Art. X Abs. 2 und Abs. 3 ,sowie 
Art. XI Abs. 2 erster und IZJwei,ter Satz, 'e,inge
hracht. 

.Bei ·der Abstimmung wurde die Reg,j'erungs
vorlag,e ,in der vom Unter ausschuß vurgeschlaige
n:en Fassung bzw. unter Berücksich,ügun:g de.s 
dbertwähnten: Antr<llges ,des Ahgeordneten R u
haI t ,in: ger teils ,eins t,immi.g, 'teil~ mit Stim
mel1!tl1!ehrheit an:genommen. 

Di·e Abänderungsan:träge ides Aibgeordneten 
Dr. ].örg H ,a ,i ;cl e r {,anden nidl't .di,eerforder
liehe Mehrheit. 

Durch di.e Annahme des ,angeschlossenen Ge
setzentwurfes :giLtauch der Antrag 9'0/ Aals mii:
er'ledi.gt. 

Zu den Abänderungen ,g,eg.enüber der Reg,ie
rungsyorla'ge .ist folgendes 'zu !bemerken: 

Zu Art. I: 

Es handelt sich um ell1e fledaktionelle Knde
rung. 

Zu Art. 11: 

ZusätzLicher Urhub wird 'in der national'en . 
und int.ernationalen D.iskussion ,;tlseine der widl
tigsten Maß~ahmen zum Schutz der AIibeits'kraft 
vor fr<ühz,ei,tiger Abnutzung angesehen. Die 
Zeiträume für die Regeneration werden dadurch 

v.er,l;ing,ert. Der Anspruch auf Zusatzurla·ub ent
steht unabhängig vom 'aHgemeinen Erholungs
urlaub, soba,ld die Vorausseozungen ,er,füHt sind. 

Der Anspruch i,St .an foIgende Voraussetzung'en 
gebunden: 

'1. Anspruch haben Arbeitnehmer, ,di·e in den 
Geltungsbereich des U rlaubsgesetz,es ;fallen. 

2. D~e u'\rhe.it muß in ,einem iNachtschich·tbe
tr.it~b ,im Sinne des Art. VII Albs. 3 v·errich
tet werden. 

3. Im Arbeitsjahr müssen mindestens ,60 Nacht
schichten geleistet werden. Nach,tschichten lie
gen vor, wenn mindestens se chiS Stunden :in 
der ZeiitZJw,ischen 22 Uhr und 6 Uhr Ar
bei·t geleistet wjr,d. 

4. Wahrend d1eser S~chtarlbeit müssen ·er
schwerende ,ß.edtingungen im Sinne des 
Art. VU :Aibs. 2 Z 1 bi,s 8 vorli,e,g'en. Im 
Geg,ensatz :zum Anspruch auf Sonderruhe
geld g.ih bei den YOf'beugenden Maßnahmen, 
wie Zusaozurlaub und Kurepamen, ein 
'Scha.l1pegdw,ert von 85 dB 0A) als Grenz,e 
für d,i,e belastJende Arbeitswei~e. Für ,den 
Anspwch .auf Sonderruhflgeld ist h:ng.egen 
ein <SchaUpegdwef1t von 90 dB (A) erfor
,derlich. 

5. Im ersten Arheitsj,ahr .ist für die Entstehung 
·des Anspruches auf Zusatzurlaubd,ie Zu
rück,legung 'einer Dienstz,eit von :s'echs Mo
.narten und di,e Le.istung von 60 Nacht
sch.ich,tenmit SchlW,eraf1beit im Arhei:tsjahr 
erforderlich. Im zwei,ten und foLgenden 
Jahr .entsteht der ,Anspruch, 'S0<h3J1d 60 Nacht
·schichten gd eistet w.urden . 

Nicht entschflidend ,für den Anspruch auf Zu.s3Jtz.,. 
urlaub ist hingegen, in welcher ~eidichen Rei
henfoLge die N achtsch,icht-ISchrwer;ar:beit geleis:tet 
wurde. ESß::ommt a),so nicht darauf an, ob die 
Arbeiten r,egelmäßig v·ertei,lt auf das g.anze Ar
beitsjahr oder etwa in Form ständig:er Nach,t
schicht durch einen ;)än~eren Zeitraum hindurch 
,geleistet wurden. Wird das anspruchshe.grün
dende A'usmaß von Nachtschicht-Sch'W1erarheit 
während .des Arbeitsjahres :nicht (vollständig) 
erreicht, so ·entsteht .gr.undsäotzEch Ikein Anspruch 
auf Zusatzurlaub. Bin·e DurchJbrechung findet 
dieser Grundsatz durch die Regelung .iun Albs. 4, 
die uut'er 'bestimmten Vor.ausseuzungeri ,eine Be
rücksich,tigung von Nachtsch,ichten: vorsieht. Eine 
A,j,iquOltierung findet .ebensowenig s'tatt, wie eine 
w,esentLich.e über:schreitung der Zahl von ,60 in 
Schwer,arbeit veribrachten Nachtschichben zu ei
nem höher,en Udaubsanspmch führt. I-{iez,u gibt 
e.s ;z,w,ei Ausnahmen: Hat ,ein Arbeitnehmer he
,ne.its 30 :N achtsch.ichlten IUl1!üer -erschw·erenden 
Bedingungen Iim Arbeit~jahr .gdeiSltet und wird 
dessen Arbeitsverhältnis durch Künd.igung !sei
t.en9 des Anbeitgebers .oder einvemehmlich'e Lö
sung be endet, so hat er ,ein,en Anspruch auf Ab
findung. In aUen anider,en iFäHen und :bei aLlen. 
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andel'en lBeendigungsariten . ~st 'keine ALiquotie
rung im Gesetz v'Orgesehen.Für ·das Ausmaß des 
tAnspruches auf Zusatzurlaub ist di'e Anza'hl der 
Ja'hlle maßgebend, in deinen v'Om Aribeiltnehmer 
Nachtschicht-Schw.emrheitgeI.eistet wUl'de, :sowei.t 
.nicht Nachtschichten a.useinem ~orangega11!genen 
Arbeit~v·el"hältIlJis bei demseIhen Anbeitg1eber Be
rücksichtigung finden. 

11m Geg.ensatzzur Regierungs>"'Orla:ge fi11!det 
nurumehr § 2 Abs. 2 Urlaubs'~esetz .am .den Zu
sa.tlZurlaulb AIlIWendung, .dh. der Anspruch ·entsueht 
nach einer sechsm'Oua;ti.gen ni,enstzeit. § 2 Abs. 1 
wir.din § ,10 a Abs. 2 nicht mehrangelführt, 
da ,~ie Aufzählung aUer :J3.estimmungen, d,j,e ihrem 
Sinne nach nicht .anwendb.ar sind, :nicht z.ielfüh
r,enderscheint. Für die, Bemessung Ides Urlaubs
ausmaßes list § 3 IAlbs.1anzwwenden. Drienstz·cirten 

. b.ei ·demselben Aribeitg·eber, ,die unter den V'Or
aussetzung,en ·des Albs. 1, also Nach,tschicht
Smw,erol1heit, geleistet wurden, 'Sind zusammenzu
l"echnen. 'Das Nach.tschicht-ISchweratibeitsgesetz 
9ieht ,für U rlaubsentschädilgung, AJbfindung und 
Wei.uengeltung von ~e~elung.en- eigene Regelungen 
v'Or. Bine Anwenldung der §§ 9, 10UIlJd 14 de~ 
Urlaubsgeseuz,es kann 'enufaHen. 

Zu Art. 11 (§ 10 a Abs: 3 Urlaubsgesetz): 

Dienstzeiten bei dems·elhen Allbcitg.eber sind 
für das Ausmaß .des Zusatz·urlaubes '>"'Oll anz·u
rechnen, wenn sie keine Jängel'en Un.uet'bl'echun
gena:ls jeweiJ.s drei M'Onaue auFw,eisen. Eine Zu
samenremnung unt'er.bleibt, Wlenn die UnitJerlbr,e
chung durch Kündigung .des Arbei,tsv·erh;Lltnislses 
sei.tens :des ,Arbeitnehmers, durch vorZieiru'gen Aus
tmtJt ohne' w.ichtigen Gmnd oder eine vom Ar
beitnehmer verschuldete Entlassung 'eing1euet.en 
ist. Bine Untenbl'echung der Tätigkeit als Nacht
sch.ich:t-Schw:erarbeiuer ibeiaufrechtJem Arbei,t~ver~ 
hältnis i&t v'On dieser RegeI.ung nicht betr'Of
fen .. 

Zu Art. 11 (§ 10 a Abs. 4 Urlaubsgesetz): 

B·ei .einer UJ]t:erhr·echung ,des Ar.beitsv,erhält
niSiSJfs, diile kür~er ,als drei MOn3i1le gedauert hat 
und ruicht durch Kündigung seitens des Ar:be,it
,nehmer.s, durch ungerechtJf.efltlig.uen 'voriZeitigen 
Austr,itt ·'Oder ,gerechtfer,nigte Bnthssung. herbei
geführt wur.~e, sind Schich1uen, ,d,j,eruicht a1hg,e
funden wurden -al~'O weniger als 30 Sch,ich
ten - mit späteren SchichtJen zur Ermi,tt!.ung 
des Urlauhsanspr>uches zus,ammeruzuredmen. Für 
di,e Entstehung·des Anspruches iistein,e sech='O
natige Waruezeiot V'Oraussetzung. Außer>dem müs
sen diese nicht aJbgefundenen Sch,ichten in dem 
,der Unterbr,echung unmi.tJt·elbar v'Orangegangenen 
Anhei,tsverhähnis gelreisuet worden ,slein. 

Zu Art. II (§ 10 a Abs. 5 Urlaubsgesetz): 

Die ,in anderen Anheits.vieflhä-ltnis:sen zugetbrach
uen' Zeiten sind jed'Och nur bis zum Höchstaus
maß .' von fünf Jahren anzhrechn1en, Solche Ar-

bei,tsverhältnis&e müs.sen Jew.ei.ls minde!>tJens sechs 
Monate. gedauert hahen, in ,denen NachtschiGht
'allbeit untJer ,el'schweren.den Bedingungen ;gelei
stet wurde. W·eiters listedordedich, .daß solche 
Dienstzeiten ,im Inland zugebracht wuden. Dies,e 
~egelung entspricht Wn 'etwa § 3 Abs. 2 Z 1 ,des 
Urlaubsgesetzes. 

Zu Art. 11 (§ 10 a Abs. 6 Urlaubsgesetz): 

.für di,e Zu&ammenrechnung der Zeliten hei 
demselben Al"betugeber nach Ahs. 3 und .die An
rechnung der V'Or,dienstzeiten nach Ahs. 5 wird 
ejne ,gemeinsame Rcegelung .g,etr'Off,en. Gru·ndsätz
lich sind .nur voHe Arhei,tJsjahre, nn den,en 
60 Nachtschichten unter erschlw,el'e11!den Bedin
gungen 'gelleistet wUl'~en,zu tberuck&ich,tig.en. Wur
den jed'Och60 N achtschichuen mit Schwerarheit 
,in einem Al1beiitSiverhälrtruis ;im Inland, das .bereits 
s,ech,;' M'Onate ,gedauert hat, vel"llichuet, S'O sÜ'l1 
3iuch dann' eine >"'OIUe Anrechn:ung sta<ttfinden, 
'wenn das AribeitSljahr nicht Vl'Ollendet w,urde. 

Zu Art. 11 (§ 10 aAbs. 7 Urlaubsgesetz): 

Endet ein ArheiitslVlerhäLtnis v'Or V,er>brauch 
eines hereits entstandenen Anspmch.esa.uf Zu
satzulllaU'b, S'O gehührt dem Arheitnehmer eine 
Entschädigung. Dies ·g.i1t ,für ane Artender Be
en~igung, ausgenommen d,en unbellech.tigten vor
zeitig'cn A'ustr,j,tJt des Arbeit11!ehmer>s. Auch w,enn 
d'er Aflbeli,tnehmer selbst kündigt oder .gerechufer
tigt entla·ssen Wlird, .steht ihm für ibererts :gelci
suete Nachtschichten unter erschwel'enden Be
dingungen eine Entschä-dügung zu. V'Oraussetzung 
ist jedoch, daß das Arbeitsverhältni.s 'bereits Isechs 
M'Onaite gedauert 'hat und 60 Nach·tsch,ichten unter 
erschw.erenden iBedJingungen g.eJleistet wUI'den. 
Eine Abiquortie.rung fi,ndet nicht ·sta·tt. 

Zu Art. 11 (§ 10 a Abs. 8 Urlaubsgesetz): 

Hat der Arlbeitnehmer Jedoch ibereits 30 N acht:
schichten ·UIlJter erschw,erenden iß,edinrg.un.g·en ge· 
.leistet und wird ,das A·I'heits~.erhäItrus durch KÜll
dig·ung des Arbcitgebells 'Oder einvernehmliche 
Lösung heendet, S'O besteht 'Anspruch auf eine 
Aibfindiung (ohne 'A:liquotierung). Auch ,di.es,e 
&egelung ·goilt j'ed'Och nur dann, wenn das Ar
heitsverhältriis 'ber,eits sechs M'Onate goewähI't hat. 
Damit S'OH ausg,eschJ.'Oss,en wenden, daß AI'beit
nehmer :in einem Jahr mehr,el'e 'solche Abfindun
gen erhallten können. Die Abs. 7 und 8 treten 
an die SteILe ,der .für den ZusauzurlauJb nicht 
aruwendibaren §§ 9 und 1rQ des 'Urlaubsgesetz,es. 

Im übr,igoen ,geJltendie B.es.timmungen des Ur
laubsgese<tzes, sow,eit dies a.us dem ,unterschied
Jichen Zweck der Regelung möglich ,ist. 

Zu Art. III: 

Di.e Pflicht de's Arbeitgebers, dem AtibeJ1tneh-
. mer jedenfaLls ci.ne Kurzpause von zehn Minuten 
pr'O Schicht ·zu gewähren, i·~ auch dann er
fülLt, ·wenn .die Aribei!usv'Orgäng.e Un1ler'br,echun
gen ·edofldern,.die ,di,e Arbei.tnehme,r 'zur El'hö-
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·Lung verwenden können. Kann der Al.1beitneh
merin dieser Umerbrechurugszeit etw.a Mahl
~ei.ten zu sich nehmen oder ,sich sonst seiner Re
,genera<üiQn w,idmen, ,so sind d~ese Zert.en auf die 
Ruhepause von zehn Minuuenanl'echenJbar. Eine 
arbeitshecL~ng<te Ul1Jtel'br,echrul1Jg unter zehn Mi
nuten li'st j,edoch auf die Ruhepause nicht anzu
rechnen, :we~l es dem Ar;beitnehmer schwer zuge
mutet w,eI'lden kann, in Kur,zpausen von zwei 
oder dr,ei Minuten, Idie durch Arbeitsuntenbre
chungen ibedingt sind, Mahlze,1ten ei11'zunehmen. 
Im üibrigen gilt hin!YichJtLich des Schallpegelwert,es 
von 85 ,dlB rCA) das zum ZusaJtzurlauJb rGesa'gte" 

Zu Art. IV: 

Wegen der vorgesehenen B,efl1istung des _ Son
derruhege1des wUl"de l1Jicht ,der Weg einer No
vdle \l;um Angestelltengesetz ,gewähLt, -sondern 
eine Formulierung ,gefund.en, !die auch Art. X 
Abs. 4entspr,icht. Der Anspruch steht unter den 
gI.eichen Vouussetzungen rw,ie .in den Fällender 
SeEbstkündi.gung wegen Akerspension zu. 

D.urchAufnahme des § 23 a Ange~teUt'enoge
setz und des § 2 Arbei,terabferügurugsgesetz in den 
Gesetzestext i'st klar.g,estellt, daß ,diese Regelung 
sowohl für Ang'estellte ,als auch für Aribeiter 
gilt. 

. Zu Art. VI: 

Die Änderungen rgeg<enüher der Regierungs
vorlage hetrdf,en den a11g-emeinen Kündigl.mgs
_schuez. Ans'teHe des ,in der R,eg,ierungs'Vodage vor
gesehenen Mi.tw,irkungs~ech;tes , .. n der Bestellung 
der betriebseigenen betl"i,ebsärztLichen B,etl'euung 
und des Leiter.s des sicherheitstechnischen Di,en
stes wird eine Verständigung's- und rB.eratungs
pfl,icht v;oligesenen. 

Zu Ht. a: 

niese ]3'esllimmung soH di'e Grundhge fülr -Be
tl1iebsvere,inbarung,en biMen, d~e 'es ,ermögIichen, 
den nacht,eilig,en Wirkungen der Arbeit ,unter 
besonders belastenden Umständen entgegenzu
steuern bzw. ,diese Wil"kungen 'Zu mildern. 
Welch,e Maßnahmen dafür ,im ei.n~eJ.nen alJ,s g,e
e~gnet erscheinen, ibleibe~ B:etl"i!ebsn~ und Be
trieJbsinhaiberülbedassen. Betr,iebsvere~nbarungen 
im Sinne ,dieser Hes,timmung k,önnen aLle Maß
nahmen heinhalten, dien.ach der :beson.deren 
Siitu .. tion ,im B,etl1ieb ,geeignet sind, d,i,e Lag,e der 
durch di,e ,"org,egeibene ArbeitsweisIe ibelasteteru Ar
beitnehmer zu verbessern. P'ür diesen Personen
kreis werden auch jene Betniebsv,ereinJbarungen, 
dii,e UnfaJlverhütungs~ bzw.son'stige Gesund
heiltsschllitlZmaßna:hmen zum Gegensnand hahen, 
in ,den :Kr.ei,s der ,er:zw.ingbaren Betci.e<bs'V,ef'f~~nJba
rung,eneinbezQgen (lit. b). 

Zu Ht. c: 

IDem B,etniebsrat windlbei der Bestell'll:1l:~ der 
betriebseigenen betI'liebsärzthchen BetneU'un~; up.d 

5 

des ILeiters des sicherheitstechnischen Dienstes ein 
Mitrwiil"kungsr,echteing,eräumt. 

Die iBe.stellung ,"on Leitern des 'betriebsärzt
I,ichen odrers,ich,erheitstechruischen Dienstes soU 

'" den Verhand1ung,en 'zwischen Betr,i:ebsinhaber und 
B,etliiebsrat iilberhs,s,en bleib.eil. Um ab.erl1iicht 
den Betriebsl"at bei ,der Be~teÜungauszuschließen, 
muß der Betriebs:i.nhalber den B,et6dbsnt von 
ei,ner Ibealb~ichti,gten Bestellurug schriftLich ver
ständig,en. Er hat mit dem Betriebsrat eine B,e
ratung voOrzunehmen. Eine 'Ohne Verständigu?g 
oder iBeratung vorgenommene B,estdlun'g ,1st 
r,echtsunWiir'ksam. 

Zum Zrw'ecke einer sachkundigen ,Benvrurug hat 
der Betriebsnt neben den ilim sonst n,ach dem 
Aribei-tsverfassungsgesetz zustehen.den Rechten 
e-ur 'B'eratun'(7 mit den Lnteressenvertretungen da'S 
Recht, das ;uständig,e Arheits.inspek.tol1at beizu
ziehen. 

Zu lit. d: 
So könnte zB eine ,verpönte MotJWkündigurog 

vorIieg,en, wenn der Leiter des betr>i.ebseig,enen 
betriebsärztlichen Dienstes, der streng lIlach den 
Arbeitnehmerschut2'!bes,cimmungen v'Ürg,eht und 
seine Täüg<keit auf ,di,e Ei:p.hakung di'eser Vor
schn~fDen ausnichtet, .de~w.e~en vom Arbeitgeber 
,gekündigt Wlir.d . 

Eine Kündigung wegen eines anderen in seiner 
Per~on gelegen'en GrUtndes, wie etwa Pflichtver
letzungen wegen Unpünkulichkeit, Arbeirtsver
säumnis Utsw.ist j,edochauch bei einrem B,etr,i·ehs
arm nicht aUtsg<eschrloss,en. 

Zu lit. e: 

Gegenüber der Regierungsvorla.ge ist .durch 
d~e vlOrl:iegerude Fas~unginso,fernei,n,e Ein
schränkung eing,etreten, als ,auch die rbetl'iieb
lichen Gegebenheiten in gewisser Weise Ber;ück
s,ichDigung finden. Demnach dÜr>fren Umstände in 
der Person des Ai1bevtnehmel"s, dieihie U I1Sachle 
in einer ,langjährigen Beschäftigung ,in den im 
Ge~etz gena;nruten hesoruder;s !belastenden Ar:beits
bedin.gungen haJben, zur R,echtiel'tigung der KlÜn
dligung nicht herangezogen werden, wenn der 
Arbeitl1Jehmerohne ,erheblichen Sch,aden .für den 
B-etni'eb weilter :beschäf:tigt werden kann. niese 
Regelung ist ,dem § 12'1 Z 1 ArbVG hin~ichtlich 
der Wei,teflbeschä:f·tigungspflicht für Betrirebsrats
mit,,1ieder bei B,etr,i,e<bseinschrärukung,en oder Ein
stdhtrngen nachgebildet. Der Arbeitgeber wird 
daher nachweisen mü,s,s,en, daß er den dUtrch 
Nachtschicht~Schw,erarbeiit geschädigten. Arbeit
nehmer 'Ohne erhdbIichen Schad'en nicht 'Weiter 
beschäf.oi,g-en bnn /Ull,d ,eine W,eiter!beschäftig,ung 
ihm 'Zum Sch .. den gel1eich,en wür,de. bt jedoch 
e:in,e Al'beitsmöglichkeit w Betrreb für den 'Schon 
g,esch'ädiO'ten Arbeitnehmer vorhanden, die 'dieser 

b • k .J' zu J,eisten WiiHensUtrud ,in ·der Lage 1st, S'o ann Uile 
Kündigung als nicht 'r,ech,tJsw,ir'ksa;m v'Ür dem Eini
gungsamt arugefochten werden. 
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6 784 der Beilagen 

Zu Art. VII Abs. 2 Z 4: 

Für den Anspruch auf Sorudermhegeld ,soll als 
Arbeit unter erschwerend,en Bedingungen 'erst 
jene Arbe,j,t anges,ehen werden, die 'heieiner 
Lärmeinwirkung von 90 dB (A)au.sgeübt wird. 
Schu~maßna'hmen gegen Lärmschä,di,gungen, aber 
auch der Anspruch mf Zusa'!0udauhund Ruhe
pausen solLen ber,eits dann ,einsetz,en, wenn der 
Schallpege1wert 85 diB CA) erreicht. 

Zu Art. VII Abs. 2 Z 5: 

Bei ,der Änderung der Z 5 des Ahs. 2 wUI1de 
auf die techni,sche Entwicklung Rücksich.t g,e
nommen: Esw.er,den berei.ts Preßluftwerkzeuge 
gebaut, die zwar enorme Ersch'ütluerungen aus
lösen, für den Beschäfti,guen aber k.e,inerlei Be
lastung bring,en, weil die Bedienun~seinrichtung 
ab&eitsder Maeschine sdbst placi,ert ,ist. D~e er
schwerendeß.edi-ngung soU daher nur dann an
el1kannt wel1den, w.enn dauernd oder regelmäßig 
ü:berwie.gend Geräte v,erwendet werden, .d,i,e mit 
den von !ihnen .bewlJ:1kuen ErschÜltterungen auf 
das B.edienung.spersonal gesundheitsgdährdend 
'WIirlken. 

Zu Art. VII Abs. 2 Z 7: 

Hier handek es sich nur um eIne gramma,ti
kaEsehe Rich<tigstellung. 

Zu Art. vn Abs. 2 Z8: 

Schadsooff,eam Anhe;itsplatz müssen in einer 
bestimmten Konzentr,ation vorhanden ,sein, um 
~esundheiltsschäd,igend zu wirken. Welchen Wert 
diese Konzentration ha'ben muß, w,ird durch ,eine 
V,erordnung hestimmt w.er,den. 

Zu Art. VIII Abs. 2: 

Auf d~e Obermi,tdlUng einer Kopie .der Mel
dungen an das Ar'beitsinspektorat wird verzich
tet. 

Zu Art. IX: 

In der neuen Fas,sung wirid ,entsprech.end Ides 
gradueUen Unuersch~ed'e,s der Nachtsch,icht
Schwerarlbeit gegenü!her der eirufach,en Nacht
slchichtaI1be.ilt der Vorrang ,g,egeben. 

Zu Art. X Abs. 4 Z 2 bis 6: 

Art. X tAh~. 4 Z 2 rinder Fassung ,der Regie
r,ung~vor,J.age h<1!t ,den Ülbellgarug des Soruderruhe
geI.des in ,eine Alter~pens,i'Ün ,geregelt. Es war 
vorg,esehen, ,daß ,das Sonder,ruhegeld mit dem 
Ende des KaIendermonaues, in dem das Anfalls
a1~er für die A1tel1spenSlion (65. hzw. 60. Lebe!1Js
jahr) v'ÜLlendet wil1d, erllischt. Die A1terspens,ion 
wär,e dann ,separat zu heantra~en gewesen. Von 

dim SQIZ,ialpaefitnern wurden zu ,dieser Reg:elung 
zwei AnregJungen ,g,ebracht: Der 'Übel1gang zu 
ei.ner "echten" Pensi,on sollte schon .müt dem 
60. (55.) Lebensjahr möglich sein, wenn bereits 
am Stichta.g für 'das Sonderr,uhegdd di,e Voraus
setzungen für die vor,zeitij.~e Akerspension 'er
fü.Jlt waren. Ein weit,erer Wunsch war es,daß 
der übergang automauiseh, also 'Ohne Antrag
steUung;,zu ,erf'ÜLgen hätte. 

Diese Wiünsch,e weI1den in ,der vorliegenden 
Änderung herück~ich:t.jgt und der Gesetzestext, 
um ihn 'ÜbenichdicherundIeicht,er ,Lesbar zu 
~estalten, .auf seeh,s Z:iffern erweitert: 

nie IZ 2 regelt den Obergangdes Sonderruhe
geldes li.n eine 'Vorz.e:itige Akerspens,ion ,g.emäß 
§ 253 ,b biZW. § 27,6 b ASVG; 

die Z 3 re,gek den inder kruappschaf,t1:chen 
Pensionsversicherung möglich,en Uberg,an.g des 
Sonderruhegeldes für ·einen mänrulichen Vers,icher
ten rinc1ie kna'Ppscha,ftl~che ,,'Frühpension" mit 
dem vollerudeten 60. Lebensjahr; 

,die Z 4 r,egelt ,den über,gang ,des Sond,eI1ruhe
geldes ,in .die nOl1male Al1ler,spension mi.t Voll
endung des ,65. ,bzw.60. LebenSljahres; 

die Z 5 bestimmt, in welcher Höhe ,der über
gang erfol,gen .solI; 

die Z ,6 .bestimmt, daß nach ,einem Sonder
mheg'elld -!Empfän.g,er Hin terbLi,ebenenpensionen 
gebühflen, aJUch wenn der Verstorbene die all
gemeinen Anspruehsvorau.ss,etzungen (hier die 
Drirttddeckung) nicht ,eI1füllt. 

Vorerst Isei festgehalten, daß nicht jeder Ver
sieh,erte, ,der die V ora ussetzungen für ,e,inen An
s,pruch auf ,das Sonderruhe~e1derfüILt, auch die 
Vorauss,etzungen für di.eeinlZ:elnen Alterspen
si'Ünen ,erd;üllen muß. Für ,das Son,denruhegdd 
bedarf ,es nur .in d.en letz:ten 20 Kalenderjahren 
15 Jahre .der qualj,fiz,iernen Nachtschlicht-Schwer
ar/beit und der Halbdeckung m~t diesen qualifi
zi'el'ten Zeiten zwischen ,dem 50. Lebens,jahr und 
d'em 'Stich,tag. Di.e ,ühr,i,gen Voraussetzun,gen, wie 
zB 

a) ,die 35 Versicherun,gsjahne und ,die Zwei
dniotddeckung mit Zeiten der PfIich,tver
sich,erung in &n !letz:ten dI1ei Jahren ,für 
,die Vionzeitige Aherspension, 

b) die Ellfüllung der aHg,emeinen Voraussetc 
,zungen für den Knappschaftssolidund das 
NichtJbestehen einer Pfl,ich,tv'ersicherung am 
St,ich,ta,g für die ,Iknappschafitliche "Früh
pension" ,un,d 

c) dr~e nritte.Jded~ung, 

brauchen nicht erfüllt zu werden. Auf diesen 
Umstand w:ird !bei der Regdungdes übergang,es 
des Son1derruhegeldes auf .die j.eweiligen A.I.ters
pensionen ,im ,einzelnen noch näh'er e,ingegangen 
w:end,en. 
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Weiters sei f,estgehaLten, daß der a,utomatische 
Obergang des Sonderruhegeldes ~n 'eine P.ension 
aus .der g'esetzEchen ,PenSlionsver.s.ich,erunrg unmit
tellbar .nach VoLlendung des rArufa,Hsalters nur 
dann erfoLgen .kann, wenn das Soniderruhegdd 
nicht weggefaUenvst. Solbe rdas So.nderruhegeld 
weggefa,Hen ,sein, w,eil ·eine EliWerhstätigik,eit mit 
einrem iErw,et1bsei.nkommen ü:her .dem im § 253 
Abs. 1 ASVG ,genannten Setrag (198.1: 2 878,- S) 
aus·geübt .worden ist, so wird, wenn der Betref
f·endedie !Aufg.ahe ·dieser Erw.enbstävigke,i,t meldet, 
das Sonderruhegeld ·wi,e·der aufleben und, da di.e 
notwendig,e Alter~grel1JZe ja 'bereits rerl"eich.t ist, 
ab ·dem näch,s·ten M·onatsersten, wenn zu ,diesem 
Zeitpunkt keine 'El"Weribstä,tigkeitausgeübt wird, 
aus der ein Eil1lkOiffimen über dem im § 253 
Ahs. 1 ASVGgenannten B,etrag erzidt wird, 
das Sonderruhegre1d in .dieentspr.echende Akers
pension Üiber:gehen. 

Zu Art. X Abs. 4 Z 2: 

SolJte ein Versicherter bereits am Soichtag für 
das Sonderruhegelrd aUe Vorau&setzungen für die 
VOl1ZeiDige Alters.pen~ion ·edüllt haben, so tr:i.tt 
nach Ablauf des Kalendermonates, ,in dem er das 
60. (55.) Lebensjahr vollendet hat und das Son
derruhege1d nicht weggefa,Hen list,anst.elle' des 
Sonderruhegddes die vorz·eitige Alterspension, 
und zw:ar unter der Vorauss'eozung, daß er an 
di·esem Mona'tsersten keine Beschäfni,gung ausübt, 
aus der ein Einlkommen :bezieht, ,das über ,dem 
im § 253 Ahs . .1 AlSVGgenannten 'Betr.ag J,j.eg,t 
(§ 253 b :A.bs. 2 Er. d ~SVG). Ist jedoch in dem 
Kalendermonat, in dem das ·60. (55.) Lebensjahr 
vollendet wurde, das Sonderruhege1d weg,gdaH.en 
gewes·en, kommt ·es zu keinem aut:omatisdlen 
übergang. In di·esem Falle ,ist a'hzuw.arten, bis 
dDe Erwerbstä!oi.gkeit mit einem Einkommen über 
dem im § 253 ,Abs. 1 ASVG gen.ann·ten Betr.ag 
w;iedera.ufgegeben w:ir:d und damit ·das Sonder
ruhegeld Wli·ederaufleht. M~t dem näch,sten 
Monatsersten kann .dan:n ·anstelle .des Sonder
ruhegeldes die 'Vorz.eibige Alterspe:mion tret'en, 
wenn an diesem Mona'Dsersten kein ülber dem ·im 
§ 2'53 lAbs. 1 AiSV;G genannten \B,etr.ag ILiegendes 
Erwer'hseirukommenerzridt Wiir:d. 

Zu Art. X Abs. 4 Z 3: 

,An ·die SteHe Id~s Sonderruhegeldes kann auch 
di·e knappschaftLiche ",Frü'hpension" ,trieten, wenn 
der Betreff·ende am Stichta,g für das Sonder
ruhegdddrieaUgemeinen Voraussetzungen für 

. eine knappschaftEchre "Ftühpension" erfüllt hat 
und an dem Mon:l!tsersten, der .dem Kalender
monat, ·indem erdars 60. Lebensja:hrV'ollend·et 
hat, f.olgt, n;ichrt ,derPflichtversich.erung unter
hi.egt (§ 276 Abs. 3 ASVG). Auch in .diesemFal,Le 
ist es möglich, daß d'er ühergang des S'Onrderruhe
geldes ·aUlfeinen späteren Zeitpunkrt verschdben 
. wer.den muß. 

Zu Art. X Abs. 4 Z 4: 

·W,enn Ibei ,der vorrzeitigen Alterspen~i:on und 
bei ,der kriappsch':~fdichen "Frühpens,ion" alle 
Y.ora.ussetzun·gen erfüllt Isein müssen, um den 
übergmg des Sonderruheg·eLdes :in ·eine solche 
Pension zu ermögli chren, Wlil1d für den übel'gang 
zur .normalen rAlterspensiondie Erfüllung der 
allgemeinen. AnsprJch.srvoraussetzungen, konkret 
die .Erfü),lung der Drittelrdeckung, als gegeben 
angenommen. ner Bezieher eines Sonderruhe
geldes, der weder die Voraussetzungen nach 
§ 253 b hzw. § 276 b oder .des § 276 Ahs. 3 ASVG 
el"füllt, erhälrt trot,!dem ansteHe des Sonder ruhe
gddes ,di.e A.1terspension, und tLwar .ab ,dem Mo
natsersrten, ,der dem Kalendermonat f01gt, ,in dem 
er clas65. r(60.) Leben.srjahr y.oUendeth:l!t .und an 
diesem Monatsersten keine .unsdhs'tändige Er" 
~erbstäoigkeit mit einem Einkommen über dem 
im§ 253 lAibs. ·1 AGV;G genannten Betrag .atisüht. 
Auch· hier :i~t eine Verschiehung des IÜbergangs
zeitpunktes mögl.ich. 

Zu Art. X Abs. 4 Z 5: 

Die A,J.t.erspension, die 'ansteHe des Sonder
ruhegeldes tJliitt, rgebührt min·destens in rder Höhe· 
des Sonderruhegeldes, rdh., der V.ersi·ch'erungs
trä!ger hat f·estz'Us.tl~I,len,oIb ,der Bretr·effende noch 
Yersicherungsz,e,i,ter. eriworben J.a.t. I·st ,di,e·s der 
Farll, ~st die Alterspensrion 'zu berechnen. 'Ist der 
Betr:lJg ger:ingeraIsdas Sonderruhegoeld, wit1d die 
Alterspellsion in der Höhe ·des seinerzeitigen 
50nderruhe.geLdes 'gewährt, is·tder Betrag höher, 
dann w,ird ,di,e A1tI··espen&ion ,in ·dieser Höhe aus
bezahlt. 5nel1t Ider Vers,icherul1'gsträger fest, daß 
keine weiteren Versid1erung,sz,eiten ise.itdem Stich-

. tag ·f,ür .das Soncrer.ruhegdd .erworben worden 
s·in,d, genügt es, heschei.dmäßig fes'tlZu~teUen, daß 
d~e·.Aolterspension anstelle des Sondefiruhegeldes 
in ,des·sen Ausmaß;;ugesproomen wird. 

Zu Art. X Abs. 4 2: 6: 

Da, w~e herei,ts früher ausgeführt, ,für ·die z'u
el"kennung des ,son.derruhegel.des die ErfiÜJHung 
der DritteLd·eckun,g ruicht .erforderlich .ist, fü'r ,den 
Anspruch .auf .eine Hil1'terb'Liebenenpension aJber 
d·je EnfüllungderaJlgemeinen Anspruch.svol'auS
~eozungen .notwendig ist, wird fin~ie!1t, ·daß auch 
;nden FäHen, .in :lenenzuun z.e~tpunkt ·des Ein
trittes rd'es Ver.sicberung.sfaUes .des Todes .die all
gemeinen Anspruchsvoraussetzungenauch dann 
erfüllt sind, Wlenn ·das Son.derliUhege1d in diesem 
Zeitpunikt weggefallen war. War .das Sonderruhe
gdd nichrt weggel :l!Hen, Ibedarf es diesler F,iktion 
nicht, we.~1 ,das SJnderruhergeld für die B·e'lange 
der Somatv.ersich.erung wie eine vorze:ioi.ge Allters
pemion wirkt. 

Zu Art. XII Abs. ;.: 

Es handelt 51C1. um di.e Berichti.gung eInes 
Schrreihfehlers . 
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8 784 .der Beilagen 

Zu Art. XIII: 

Ahsa:oz ,1 regelt das Verhältnis der B,es,rimmun
gen des ArtikeLs II zu entsprechenden RegeIung,en 
in RechtsqueHen, ,c\.ie dem Gesetz nachgeordnet 
sind und im Zeitpunkt ,des Inkrafttret,ens in 
Geltung stehen. 

Ahs. 2 le!;'ttürden Anspruch aurf Zusatzurhub 
den Zeitpurtlkt seines Entstehens fest, .ohne hi.e
bei eine AIiqu:ouierung vorzusehen. Di:es 'geschieht 
bewußt, ,da der ZweckcLieses Urla'lllbs eine solch,e 
g,eradezu 'verlbietet. Außerdem würde ,eine AIi
quotieru11Jg zu Tenen V.on UrLawbstagen führen 
und ,nur schw'er praktikahel sein. 

Gemäß § 11 Ahs. 3 Arhei,ts!Zleitgesetz 's.i11Jd ,den 
Arbeitnehmern, ,eLie ,in Wechselschichten arbeiten, 
angemessene Kurzpausenzu gewähren. Solche 
Kurzpa,usensind ,Bestandteil der bezahlten Ar
bei,tszeut. Das N achtschicht-Schwerarlbeitsgesetz 
sieht ,nul1Jffiehr vor, daß bei Nachtschicht-Schlwer
arbeit jedenf.allseine ibezahke KUI'!ZIpause v.on 
~ehn Minuten zu gewähr,en ,ist. Bestehen ~m Be
tr.ieb bereits bezahlte K:urzpausen gemäß § 11 
Albs. 3 Ar'beitszeitg.es,etz, 50 SJind diese auf die 
Kurrzpaugen :gemäß § 11 Albs. 5 Arheiitszei,tgesetz 
a.murechnen. 

!Da für das ,Sonderruhegeld .auch v.or dem 
1. JULi 1981 liegende Versich,erungszeiten :der 
N achtsch,jcht-8chwerarbeiter herangezogen wer
den müssen, für ,die natürLich keine Nachtschicht
Schwerarbeits-Beiträge ,gezahlt worden siind, war 
inder Regieru11Jgsvorlage v.or.gesehen, daß eine 

Ing; Willinger 
Berichterstatter 

solche Tätigkeit vordem 1. ],wLi 1981 ,gLaubhaft 
~emacht wer,den müßte. An~telle ,ai,eser Glaub
hafomachunlg 'soli! nun die Prüfung treten, ob für 
den Versicherten ein Nachtschich;t-Schw,erarheiter
Beitrag zu leisten ;gew,esen w:ire, wenn die Be
stimmungen dieses ,Bundsegesetzes schon damaIs 
gegoillen häoten. ,Eine Nebenwirkung trit« damit 
auch ,insofern ein, als ,im Ausland zugebrachte 
Zeiten die'ser Al't nur dann tür ,die ,Begründung 
des Anspruch,es auf Sonder,rwhegeld 'Zu herück
sichtig,en sein werden, wenn es sich um Zeiten 
handelt, ,die von ,einem Dienstnehmer ,erworben 
w.orden sind, ,der Vion, einem ö.sterreich.i.schen 
Dienst~eber, der den ;ßesoimmungen ,di,eses ;ß'un
d,esgesetzes untedeg,en gewe,sen wäre, wenn es 
schon früher in Kraft 'getreten wäre, ,in6 Ausland 
entsendet worden ~S!t. 

nie NeufassUl1Jg ,des Albs. 7 erw,i:es sich aus 
bwdgetrechtlrich,en Gründen a1s n.o1JWeneLüg. 

Zu Art. XV Abs. 3: 

Der neue ,A:bs. 3 Iegt :die Kompetenz des Bun
desministers für Finanz,en zur Volh.iehung des 
An. XIII A'bs. 7 fest. 

Als Ergebnis :seiner J3,eratung 'stellt der Aus
schuß für soziale Verwaltung somit den A n-
t rag, ,der Nationalra:t woLle dem an g e- . /. 
5 chI 0 s sen enGe setz ,e n t w u r f ,d.ie v,er
fassungsmäßig.e Zustimmung erteilen. 

W,iert, 1981 06 25 

Maria Metzker 
Obmann 
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784 ,der Beilagen 9 

Bundesgesetz vom XXXXXXXX über 
Schutzmaßnahmen für Nachtschicht-Schwer
arbeiter durch .Änderung des Urlaubsgeset
zes, des Arbeitszeitgesetzes, des Arbeitneh
merschutzgesetzes und des Arbeitsverfas
sungsgesetzes sowie durch Maßnahmen zur 
Sicherung der gesetzlichen Abfertigung, der 
Gesundheitsvorsorge und Einführung eines 
Sonderruhegeldes (Nachtschicht-Schwerar-

beitsgesetz - NSchG) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

ARTIKEL I 

Schutz maßnahmen 

Für Al1beitneh~er, die Nachtsch,icht-5chwer
arlbeit leisten, sin~ nach Maßgabe der folgenden 
Artikel besondere geseozliche Schutzmaßnahmen 
zur Verhinderung, Beseitigung oder Milderung 
der mit diesen Arbeiten verbundenen Erschwer
nisse oder zum Ausgleich von Belastungen vor
gesehen: 

;Zusat'Zurlaub (Art. H), 
Ruhepausen (Art.IH), 
Abfertigung (Art. IV), 
verstil1kter vorbeugender Arbeitndhmerschutz 

(Art. V), 
Novellierungdes Arbeitsverfassungsgesetzes 

(Art. VI), . 
Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge und Son

derruhegeld (Art. VII bis XII). 

,ARTLKEL II 

Das Bundesges~tz vom 7. Juli 19.76, SGBI. 
Nr. 390, betreffend die Vereinheitlichung des 
Urlaubsrechtes urid die Einführung einer Pflege
freiSlteIlung wil"d ~eändert wie folgt: 

Nach § 10 ist folgender § 10 a einzufügen: 

"Zusatz urlaub 

§ 10 a. (1) Arbeitnehmer halben für jedes Ar
beitsjahr, ,in dem sie inindestens60mal in der 
Zeit zwischen 22 und 6 Uhr mindesuenssechs 
Stunden Schweral1beit im Sinne des Al1t. VII 
Abs. 2 Z 1 Ibis 8 NSchG, BGBl. Nr. XX/XXX, 

geleistet haben, Anspruch auf Zusatizurlaub im 
Ausmaß von zwei Werkta.g,en. Der Anspruch auf 
Z1Jsatzur!auQ erhöht S1ich auf v~er Werktage, 
wenn sie fünf Jahre, und auf sech's Werlktage, 
wenn sie 15 Jahre solch,e Arbeiten geLeistet' 
halben. Die ,erschwerende Bedingung im Sinne 
des' Art. VII Abs. 2 Z 4 NSchG ist errulk, wenn 
ein Schal,lpegelwert von 85 dB (A) erreicht wird. 

(2) § 3 Ahs. 2 bis 4, §§ 9, 10 und 14 finden 
auf den Zusatzudau'b keine A1lJW,endung. 

(3) § 3 Abs. 1 i~t .m~t ,der Maßgabe amuwen
den, daß für die Bemessurug des Ur.IaUibsaus
maßes DienstlZeiten bei ,demsdben Aribeitg,eber, 
die unter den Voraussetzungen ,des Abs. 1 ge
leistet wUJ:1den, zusasmmenzurechnten sind. 

(4) Für ,rue Entstehung des Anspruch'es auf 
ZU5atzurlaUlb· werden nicht abgefunderue Nacht
schichten im Sinne des Abs. 1, die !in .dem der 
Untel'br,echu!lJg unrnillooIharV'orangegangenen 
Arbeitsve.rhältn:is bei odoemse,lben Al'beit;geher @e
leistet wurden, angerechnet, sofern es sich um 
eine UnterlhJ:1echung gemäß § 3 Ahs. 1 handelt 
und die Vor.aussetzurug des § 2 Abs. 2 ·erfüllt 
ist. 

(5) Für ,d,ie Bemessung des Urlaubs·ausmaßes 
ist weiters ,die ,in einem al1deren Aribeitsverhält-· 
ni5 ,im Inland zugebraChte Dienst2le,it, ·sofern sie 
unt,erden ~oraus5etzU!lJgen des ~bs. 1 geLeistet 
wurde und mi,ndestens sech~ Monate ~edauert 
hat, b~s zum Höchstausmaß von fünf Jahren 
anzurechnen. 

(6) Für d~e Bemessung des Udaubsau~maßes 
weJ:1den nur voILe Arbeitsjahr,e berücksichtigt. 
Nicht volLe Al1beitsjahr,e wel'den voU berücksich
tilgt, wenn d~e V oraussetzU!lJg,en der ~bs. 1 
un:d 5' erfüH t sind; 

'(7) Dem AI1beitn:ehmer gebührt ,ei!lJe Emschä
.d~gu.ng :in d,er Höhe des noch \alUssuehenden 
UrhU:bseMg.e1tes, wenn das Arbeitsverhältnis 
nach Entstehurug des Anspruches auf Zusatzur
Ia:u:b, jedoch vor dessen V,erbrauch ellJdet. D~e 
Entschädigung ,g,ebührt nicht, wenn der Arheit
nehmer ohne wichti,g,en Grund vor:zeitig austritt. 

(8) Dem Arbeitruehmer gebührt eine Abfin
dung in der Höhe des ha1ben UrlaUlbsmugdtes, 
wenn der Arbeitn,ehmer .im Arbei1usjahr minde
stel1S 30 N ach,tschichten ,im Sinne des Abs. 1 ge-
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10 784,der iBiei,Ja;gen 

leistet hat und das Arbeitsv,erhältnis durch Kün
digung seitlen,s des Aribeitg,eobers oder einvemehm
liehe Lösung endet, sof,ern d~e VorailS'~etzung des 
§ 2 Abs. 2 erfüllt ist." 

A:R TIKEL III 

Das Bundesgesetz vom 11. Dezember 1969, 
BGBL Nr. 461, Ülber die R,egelung der Ar-beits
zeit, ,in der Fassurug ,der :Bundesges,etze vom 
1,6. Juni 19n, EGEL Nr. 23;8, und vom 28. No
vember 1974, BGBL Nr. 2/1975, wird geändert 
wie folgt: 

§ 11 !hat zu la<uten: 

"Ruhepausen 

§ 11. (1) Beträgt die Gesamtdauer der Tages
aI1beitszeit mehr als sechs Stunden, so ist die Ar
beitszeit durch eine Ruhepause von mindestens 
einer halhen Stunde 'zu unteI1brechen. Wenn es im 
Interesse der Arbeitnehmer des Betriebes gelegen 
oder aus' heurieblichen Gründen notwendig ist, 
können anste'lleeiner ha1bstündigen Ruhepause 
zwei Ruhepausen von je einer Viertelstunde oder 
drei Ruhepausen v,on je zehn Minruten gewährt 
werden. 

(2) Eine Pausenregelung gemäß Abs. 1 zweiter 
Satz kann, sofern eine gesetzliche Betriebsver
tre~ung 'besteht, nur mit ,deren Zustlimmung ge
troffen werden. 

{3) Bei Arbeiten, die werktags und sonntags 
einen ununterbrochenen Fortgang erfordern, 
sind den in W,echselschichten beschäftligten Ar
bc::itnehmern anstelle der Pausen im Sinne des 
.Acbs. 1 Kurzpausen von angemessener Dauer zu 
gewähren. Eine derartige Pausenregelung kann 
auch bei sonstiger ·durchlaufender mehrschichti
ger Al"beitsweise getroffen werden. 

(4) Eine durchlaufende [l1ehrsehichtige Al"beits
weise lieg,t vor, wenn Arbeitnehmer dauernd 
oder in Ibestimmten Zeitaibschnitten wechselweise 
in allen Schichten arbeiten. 

(5) Arbeitnehmern, die Nachtschicht~Schrwer
arbeit ,im Sinne des Art. VII Abs. 2 NSchG, 
BGBI. Nr. XX/XXX, leisten, ist in jeder Nacht
schicht jedenfalls eine Kurzpause von mindestens 
zehn Minuten zu gewähr,en. Die ,erschwerende 
Bedingung im Sinne des Art. VII ,A·bs. 2 
Z 4 NSchG list ,erfüllt, wenn ein \SchaMpe,gdwert 
von 85 diB (A) erreicht wird. Mit dem Arlbeits
abhuf 'ühlich'erweise verbundene' Unterbrech,un
gen in der Mindesodauer von zehn Minuoen, die 
zur Erholung V'enwendet werden können, können 
auf die Kurzpausen angerechnet werden. 

(6) Das Arbeitsinspektorat kann, wenn es im 
Interesse der Arlbeitnehmer des Betriebes. gelegen 
oder aus hetriebEchen Gründen notwendig ist, 
eine von Abs. 1 abweichende Pausenregelung zu
lassen. 

(7) Das Arbeitsinspektorat kann ferner für 
Betriebe, BetriebsabteillUngen oder für hestJimmte 
Ar!beiten (zum Beispiel Fließbandarbeiten) über 
die Bestimmungen des Ahs. 1 hinausgehende 
Ruhepausen anordnen, wenn die Schwere der 
Al1beit oder der sonstige Einfluß der Arbeit auf 
die Gesundheit der Arbeitnehmer dies erfor
dem. 

(8) Kuwpausenim Sinne der Ahs. 3 und 5 
gelten als Arbeitszeit; dasse~be gilt für Ruhepau
sen im Sinne des Albs. 7, soweit sie das Ausmaß 
nach Albs. 1 Ü'bersmreiten. 

(9) Der Bundesminister für soziale Verwal
tung kann in Entsprechung eiries gemeinsamen 
Antrages der :in Betracht kommenden kollektiv
vertragsfähigen Körperschatten der Ar.beitgeber 
und der Arbeitnehmer weitere Nachtschichtarbei
ten, die eine außergewöhnliche körperliche Bean
spruchung mit sich bringen .oder bei denen der 
Arbeitnehmer Einwirkungen durch Staub, schä
digende Stoffe oder Strahlen ausgesetzt ist, so
weit ,es sich .nichtum 'Nachtschichtarlbeiten im 
Berglbau handelt, durch- Verordnung der Nacht
schicht~SchrweraI'beit im Sinne des Art. VU Abs. 2 
NSchG gleichsetlzen; unter den gleichen Voraus
setzungen kann der Bundesminister für Han
del, Gewerbe und Industrie im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister bür soziale Verwaltung 
Nachtschichta,rbeiten im Berg'ba,u durch Verord
nung der Nachtschicht-SchweraI'beit ,im Sinne 

. des Art. VII Abs. 2 NSchG gleichseozen. 

(10) Der AI1beitgeber ,hat das AI'beitsinspekto
rat ,unter Anschluß eines Schichtplanes von der 
Einführung der durchlaufenden mehrschichtigen 
Arheitsweise sowie von der Heranziehung von 
Arheitneihmernzu Arbeiten im Sinne des Abs. 3 
binnen vierzehn Tagen 'z:u verständigen. 

{l1) Das Arbeitsinspektorat hat Meldungen 
gemäß Abs. lOden gesetzlichen Interessenver
tretungen der Arbeitgeher und Arlbeitnehmer auf 
Verlangen zugänglich zu machen. 

(12) Der Arbeitge'ber ha,t dem Arbeitsinspekito
rat auf Verlangen ,eine Abschrift der Regelung 
über die Kurzpausen zu übermitlteln." 

ARDKELIV 

Anwendung der gesetzlichen Abfertigungsbestim
mungen 

B'ei Anw,el1!dung der A:bfertigungsibestimmun
gen des § 23 a Acbs. 1 AngestelloenlgesetlZ, BGBL 
Nr. 292/1921, und des § 2 Abs. 1 Ar,beiter-Ab
f;ertigun.gs;gesetz, BGBL Nr. 107/1979, ist die 
Inanspruchn:ilime des Sonderruhegeldes (Apt. X) 
der Inanspruchnahme der. vonzeitigen Alterspen
sion bei langer Versieherungsdauer nach dem 
Allglemeinen Sozia'lv,ersieherungsgesetz gleichzu
halten. 
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ARTIKEL V 

Das Bundesgesetz vom 30. Mai 1972, BGBL 
Nr. 234, über den Schutz des Lebens, der Ge
sundheit UIl!d der 'Sittlichkeit der Arlbeitnehrmer 
(Al1beitnehmerschutzgesetz) in der Fassung des 
Bundes'gesetzes vom 5. Feber 1974, BGBl. Nr.144, 
wird wie folgt geändert: 

'§ 22 A'bs. 1 erhält die Bezeichnung § 22 
Abs. 1 Z 1; folgende Z 2 ist anzufügen: 

,,2. Für AI1beitnehmei, die in Nachtschichube
urieben im Sinne des Art. VII A,bs. 3 NSchG, 
BGBL Nr. XX/XXX, in denen dauernd min
destens 50 Arlbeitnehmer beschäftigt sind, 
mindestens 50 mfll im Kalenderja'hr in der 
Zeit zwischen 22 !und 6 Uhr minde~t,ens sechs 
Stunden Nachtschichtarbeit verrichten, ,ist eme 
betr,iebsärztliche Betreuung vOClZusehen. Dies 
gilt nicht, wenn in di'e Zeit ·zw:ischen 22 und 
6 Uhr regelmäßig und in erheblichem Umfang 
Arbeitsbereitschaft (§ 5 des Arbeitszeitgesetzes, 
BGBL Nr. 461/1969) .fällt." 

ARTIKEL VI 

Das Bundesgesetz vom 14. Dezember 1973, 
BGBL Nr. 22/1974, betreffend die Anbeitsver
fassung inder Fassung der Bundesgesetze vom 
11. Juni 1975, BGBL Nr. 360, vom 7. Juli 1976, 
BGBL Nr. 387, und vom 11. Oktober 1978, BGBI. 
Nr. 519, sowie der: KuncLmachung vom 2. Feber 
1979, BGBL Nr. 47, wird geändert wie folgt: 

a) § 97 Abs. 1 Z 6 istfolgen-d,e Z 6 a an~u-
fügen: . " 

,,6 a. Maßnahmen zur Verhinderung, Beseiti
gung, Mi,Lderung oder zum Ausg1leich von Be
lastungen der ArlbeitIl!ehmerdurch Nachtschicht
arbeit oder Nacht;schicht-Schwerarbeit, einschl,ieß
lich der Verhütung von Unfällen und B1erufs
kr,a.nkheiten. " 

Ib) § 97 Abs. 2 halt zu lauten: 

,,(2) Kommt ,in: den in Abs. 1 Z 1 bis 6 
und 6 a bezeichnet,en AngeI,eg,enheiten zwischen 
Betrielbsinhaiber ul}d Betriebsrat Ü'ber den Ab
schluß, die Abänc\erung oder Aufhebung einer 
solchen Betriebsv,ereinbairung eine Eini~ung nicht 
ZJustande, so entscheidet - insoweit ein,e Rege
lung durch Kollektivvertrag oder Satzung nicht 
vorlieg~ - auf Antrag eines der Streitteile die 
Schlichtungsstelle. ", 

c) Nach, § 99 ist em §99 a mit folgendem 
Wortlaut 'einzufügen: 

"Mitwirkung an d~r Bestellung der betriebseige
nen betriebsärztlichen Betreuung und des Leiters 

des sicherheitstechnismen Dienstes 

§ 99 a. Der IBetriebsinhaher hat voOr der Be
stellung des 'Leiter,s einessicherheitstechnischen 

D.iens\)es und des Leiters einer eigenen hetnebs
ärznlichen .Betreuungden B,etriebsrat !schri~üich 
zu versltänd,i'g'en. Der Betr.iebs,inhaber hat iiber 
die in Aussicht genommene ß.estellung mit dem 
ß.etriebsr:tt ,zu beratten. Der Betri'eibsrat h<l!t das 
R..echt, das Arbeitsinspektorat zu den Beratungen 
zuzuziehen. W.id .e.ine Einstellung ohne Verstän
digung oder Beratung mit dem Betriebml!t vor
genommen, so ist diese rechtsu!1Jwirksam." 

,d) §105 Abs. 3 Z 1 Et. g hM zu ,lauten: 

"g) wegen seiner Tätigkeit ails Sichel1heitsver
trauensperson (§ 20 Arheitnehmerschutz
gesetz, SGBl. N r. 234/1972), als Leiter des 
~icherheütst,echnischen Dienstes im S.inne des 
§ 21 ASchG odera'ls Arzt .im betriebseige
nen betriebsärztlichen Dienst ,im Sinne des 
§ 22 ASchG;" 

e) Im § 105 Abs. 3 Z 2 ist nach Et. :b fo!.gender 
Albs atz .einzufüg,en: 
"Umstände gemäß lit. ,a, .d:ieihre Ursa:ch.e in ,einer 
langjährigen Seschäifti:gungals Nachtschicht
Schwerarbeiter (Art. VII, NSchG, .BGBl. Nr. XXi 
XXX) ha:ben,\ dürfen zur Rechd,ertigungder Kün
digung nicht heraIligezogen werden, wenn der 
Arheitnehmer ohne erhehlichen Schaden für ,den 
Betrieb weiter beschäftigt w,eI'den kann." 

f) Im § 113 Abs. 2 Z 5 ist ,der Punkt nach 
lit. d durch einen Strichpunkt zu ersetzen und 
folgende lit. e eiDizufügjen: 

"e) Mitwirkung an der Bestellung des' Leiters 
eines siche.tihei:tstechn:ischen Di,enstes oder 
der Einrid1tung einer betriebsärztlichen Be
treuung (§99 a)." 

ARTIKEL VII 

Nachtschichtarbeit und Nachtsmicht-Schwerarbeit 

(1) Nachtsmichtarbeit leistet ein in der Pen
sionsversicherung nach dem Allgemeinen Sozial
versicherungsgesetz, BGBl. Nr. 189/1955, pfLicht
versicherter Dienstnehmer, der in einem Nacht
schichtbetrieb im Sinne des Abs. 3 nach dem 
Schichtplan in;;:erhalb eines Kalendermonates an 
mindestens sechs Schichtarbeitstagen im Sinne 
des A'bs. 3 in der Zeit zwisch,en 22 Uhr und 
6 Uhr mindestens sed1s Stunden arbeitet (Nacht
schichtmonat); arbeitet der Dienstnehmer nach 
dem Schichtplan innerha1b eines Kalendermonates 
an weni,ger als sechs Schichurlbeitstagen in der 
Zeit zwischen 22 Uhr ,und 6 Uhr mindestens 
sechs Stunden, gilt dieser Kalendermonat als 
Nachtschichtmonat, wenn der Dienstnehmer 
nach dem Sch~chtplan in dtiesem Kaleooermonat 
und in dem unmittelbar vorangegangenen Ka
lendermonat wenigstens an zwölf Schichtarbeits
tagen bzw. in diesem Kalenderimonat und in den 
zwei unmittelbar vorang,egangerien Kalender
monaten wenigstens an 18 Schichtarbeitstagen in 
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der Zeit zwischen 22 Uhr und 6 Uhr mindestens 
sechs Stunden gea1"beitet hat. Al'Ibeitsunterbre
chungen bletbenmebei außer Betracht, solange 
die Pfliichtv.ersicherung in ·der Pensionsversiche
rung weiterbesteht. Nachtschichtarbeit leistet der 
Dienstnehmer auch dann, wenn die iin Kalender
mo'nat errfotderlichen sechs Schichtarbeitstage nur' 
deswegen nicht erreicht werden, weil di·ese Ar
beit nicht am Ersten des Kalendermonates be
gonnen bzw. am Letzten des Kalendermonates 
geendet hat. 

(2) Nachtsch.icht-Schwerarbffit leistet jedenfalls 
ein Dienstnehmer im Sinne des Aibs. 1, der unter 
einer derfio1.genden 'Bedingungen aI1beitet: 

1. in BergbaubetI1ieben ausschLießlich oder über
wiegend unter Tage oder ,im Stollen- und 
Tunnelbau; 

2. bei den Organismus :besonders belastender 
Hitze (das ist bei einer durch Arheitsvor
gänge verursachten Lufttempera.tur von 
30 Grad Celsius bei 50% relatJiver Luft
feuchtigkeit am Ar.beitsplatzsoWtie bei ande
ren wirkungsgleichen oder ungünstigeren 
raUm/kLimatischen Ve1"hältIllLssen am Arbeits
platz), sof,ern die Hitzeeinwirkung regel
mäßig mindestens wäJhrend der ha1ben nor
malen Arheiltszeit gegeben ist; 

3. bei ÜibeI'Wliegendem Aufertthalt in begehba
ren Kühlräumen, wenn die Raumtemperatur 
nied1"iger als -21 Grad Celsius ist; oder 
wenn der Al1beüsablauf .einen ständigen 
Wechsel zwischen solchen Kühlräumen und 
sonsci.gen Atbeitsräumen' erfordert; 

4. bei andauernd starkem Lärm, sofern ein 
Schal1pege1wert von 9'OdB CA), oder bei 
n'icht andauerndem Lärm, sofern ein wir
kungsäquivalenter PegeJwert riiiberschrritten 
wird; 

5. wenn .dauernd ,oder 1"egelmäßig überwieg.end 
Arbeitsgerä!le v.erwendet wel"den, die durch 
.gesundheitsgefxhr.dende Erschütterung auf 
den Körper einwirken; 

6. wenn regelmäßig unld mindestens während 
der halben täglichen normalen Arbeits.zeit 
Atemschutzgeräite (AtemschiUtJZ-, Filter- oder 
Beihältergeräte) g.etragen w,erden müssen; 

7. an B11dschirmaI1beitsplätzen (das sind Ar
beitsplätze, bei denen das Bildschirmgerät und 
die Dateneingabetastatur sowie gegebenen
falls ein Informaoionsträger eine funk·tionelle 
Einheit bi.lden), sofern die Arbeit mit dem 
BildschIDmgerät und die A1"beitszelit an die
sem Gerät für die gesamte Tätügkeit be
stimmend sind; 

8. bei ständigem gesundheitsschädlichen Ein
w.i1"ken von il1lhalativen Schadstoff.en, die 
zu einer Berufskrankeoit im Sinne der An
lage 1 z\llm Allgemeinen Sozial versicherungs
'gesetlz Iführien können. Durch V.erordnung 

,i.st festzustellen, bei welchen Konzentrations
werten solcher SchadstJoffe in ,der Luft am 
Arbeitsplatz eine ,gesundheitsschidliche Ein
wivkung ,geg,eJben .ist. 

(3) Nachtschichtbetrieb ist ein Betrieb, in dem 
nach einem vorher festgelegten Schichtplan in 
vol:1~ oder ,teilkontinuierlicher mehrschichtiger 
Arbeitsweise nicht nur vorübergehmd oder sa,i
sOnibedingt in der Zeit zwischen 22 Uhr und 
6 Uhr gearbeitet wird. Schichtarbeitstag ·i'st der 
Zeitraum vom Beginn der ers!len Schicht eines 
Kalendertages bis zum Ende der Jetzten Schlicht, 
die an diesem Kalendertag begonnen hat. 

(4) Der Bundesminister für soziale Verwal!lung 
kann in Enti>prechung eines gemeinsamen Antr'a
g.es der in Betracht kommenden kdlIektlivvertrags
fähigen Körperschaften der Dienstgeberund der 
Dienstnehmer weitere Nachtschichtarbeiten, die 
eine außergewöhnliche körperlliche Beanspruchung 
mit sich bringen oder bei denen der Dienstneh
mer Einwirkung.en durch Staub, schädigende 
Stoff.e oder Strahlen ausgesetzt ist, sowe~t es sich 
nicht um Nachtschichtarbeiten im Bergibau han
delt, durch Verordnung der Nachtschicht-Schwer
arheit im Sinne des Abs. 2 gleichsetzen; unter 
den gleichen Voraussetzungen kann der Bundes
mLIliister für Hal1ldel, Gewezibe und IndustPie 
]m E.invernehmen mit dem Bundesminister für 
soziale Ver,waJltung Nachtschichtarheiten ,im IBerg
bau durch Verordnung der Nachtschücht~Schwer
arbe/it im Sinne des Abs. 2 gleichsetzen. 

ARTIKEL' VIII 

Meldungen 

{1) Die Dienstgaber haben jeden von ihnen 
beschäftigten Dienstnehmer, der eine Nacht
schicht-ISchweroarbeit im Sinne des Art. VII Abs. 2 
leistet, .gesondert zu melden. 

(2) Für die Meldepflicht gelten. die Bestimmun
gen ,des Allgemeinen Sozialv,ersicherungsgesetzes 
über die Meldungen und Auskunftspflichrt miit der 
Maßga,be, daß 

a) die Meldungen aUlf dem hiefür vorg,esehenen 
Vordruck zu erst:l!tten sind und 

b) die im § 33 Abs. 1 des Allg.emeinen Sozial
v.erstich,erungsgesetZies fest~esetz;te Frist von 
drei Tagen erst nach dem Ende. des Kalen
dermonates, in dem d~e Nachtschicht
Schwcrarbeit geleistet worden ist, zu bufen 
beginnt. . 

Der Dienstg.elber hat je eine Kopie der Meldung 
dem Vers.ichel1ten und dem nach ,dem Arbeitsver
fassungsgeseoz, :BGR1. Nr . .22/1974, in lBetracht 
kommenden .organ der B.etriebsv·ertretung zu 
Üibermitte1n. Die MeLdungen habenaJ1.e für die 
Durchfü.hrung di,esesRundesglesetzeserforderilich.en 
Angahen zuentha.!cen: B.ei V,erstöß'en .gegen die 
Melrde- und Auskunftspflicht gelben 'die Strafbe
stimmungen des AJlg.emeinen SozJiahersicherungs
gesetzesentsprech·end. 
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. ,.ARTIKEL IX 

Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge 

D1e P,ensionsv,ersicherungsträJger g,ewähren den 
Versicherten,die N achtschicht-lSchwet:arlbeit oder 
Nachtsch,ichtarbeit im Sinne ,des ,Art. VII leisten, 
nach pHichüg,emäßem Enmessen Maßnahmen .der 
Gesundhei'tsvorsorg,e gemäß § 307 d des IAillge
meinen Soz,ialversicherungs~es,et:2)es mit dem Ziele, 
,den Eintr,iitt dau~mder Schädig,ungendurch die 
Nachtschicht~Schwb-:a,rlbeit oder N achtschichtavbeit 
hintani..uhahen. Hiebei ist auf ,rure .Art und DaUier 
der Tätigkeit w~ie den .allg,emeinen Gesund
heitszustand des 'Betroffenen lB,edacht fl,U nehmen. 

,ARTLKELX 
Sonderruhegeld 

,(1) Ansprucha1;lf Sonderruheg.eld hat der Ver
&icherte nach Vollendung ,des lim Arbs. 2 hel!eich
neten Anfallsa!1oers, wenn 

1. der Zeitraum von 240 Kalendermonaten vor 
dem Stichtag mindestens zu drei Viertel und 
der Zeitraum vom ersten Tag ,des Monates, 
der der VoHendung des 50. Lebensjahres (bei 
Frauen des 45. Leben~jahres) folgt, bis zum 
Stichtag mindestens zur Häl,f,r,e mit Beitrags
monaten im Sinne des § 225 des AHgemeinen 
Sozialversich'erungsgesetzes gedeckt ist, für 
die Beiträge gemäß Artikd XI Ahs. 3 ent
,richbet worden sind, und 

2. am Stichtag weder eine selbständ.jge noch 
eine unseLbständig,e Er,werbstätiglkeit ausge
übt w;ird; eine EI"W,eIlbstätigkeit mit einem 
auf den Monat ennfallenden Erw,erthseinkom
'Inen von nicht mehr als dem im § 253 .Albs. 1 
des Allgemeinen Sozialv,ersicher.ungsgesetzes 
genannten, Jeweils g.eltenden Betrag hat hie
hei außer Betracht zu bLeiben; hinsichtlich 
der Ermittluhg des Erweribseirulwrnmens aus 
,einem land(fom)wirtschaf,tlichen. Betr·i'elb ist 
§ 292 Abs. 5 und 7 des Allgemeinen Sozial
vensicherungsgesewes entsprechend anzuwen
,den. 

(2) Als Anfallsalter gilt 
Lfür Männer, ~enn der Stichtag 

in den Jahl"ert 1981, 1982 oder 19831iegt, 
das 57. Lebensjahr, 

,in den Jahren 1984, 1985 oder 1986 liegt, 
,das 58. Lebensjahr, 

in den J a,hren 1987, 1988 oder 1989 liegt, 
das 59. Lebensjahr, 

,im J alhre 1990 liegt, 
das 60. Lebensja"hr; 

2. für Frauen, wenn der Stichtag 
in den Jahren 1981,1982 .oder 1983 liegt, 

,das 52. uebensjahr, 
!in den Jahren 1984, 1985 oder 1986 liegt, 

,das 53~ Lebensjahr, 
in den Jahl"en 1987, 1988 oder 1989 liegt, 

das 54. Lebensjaihr, 

im Jahre 1990 liegt, 
das 55. Lebensjahr. 

(3) Das Sonderruhege1d gebühl't in der Höhe 
der Invaliditätspens.ion (Berufsunfähi~keitspen
sion, Kn:Lppschaftsvollpension) nachdem Allge
meinen Soziah1\ersicherungsgesetz, auf die am 
StichtaJg bei Erfüllung aller erforderlichen Voraus
setzungen Anspruch :bestandenhätte. Es ist von 
dein Pens~on,sversicherungsträger festzusteLlen und 
auszuzah],en, der gemäß § 246 des AHg,emeinen 
Soziah71enicherungsg,esetzes für die Gewährung 
einer Invalliditäupension (Berufsunfähig.keitspen
si on, Kna!ppschafuVlol1pension) leistungszuständig 
wäre. 

(4) Für den Bereich der Sozialversicher,ung, des 
Arbeitslosenv,ersicherungsg,esetzes 1977, BGBl. 
Nr. 609, des SOl1derunt,erstützunglS~eset2les, BGBl. 

'Nr. 642M973, ,des Falffiilienlastenausgleichsg,esetzes 
1967, BGBl. Nr. 376, des Wohnungsbeihilfenge
setzes, BOBL Nr. 229/1951, und de,s Elinkommen
steuengesetzes 1972, BGBl. Nr. 440, ist das Son
deuiUihegdd einer v.orzeitig,en Aherspension 
(KnappschaJftsalterspension) bei langer Versiche
rungsdauer nach dem Aillgerneinen Sozialvel"siche
rungsg,esetz ~leichzuhaJten. Hi,ebei &ind die in 
ß.etracht kommenden Besti:mmung,en des .Allge
mein,en Sozialversicherungsgesetzes mit folgender 
Maßgabe anzuwenden: 

1. An die StieHe des Eintl'i:ttes des Ver:siche
,l'UIlJgsfaLIes tr,int die VoUendung des Anfalls-
altJers. ' 

2. 'W:enn 
a) eLer I(,d.~e) V,ersicherte bereits ,am Snichtag 

,g'emäßAibs. 1 ,die Voraussetzungen ,ge
mäß § 253 h Ahs. il ,lit. a his d hzw. 
,§ 276 b Abs. 1 Et.a ibis .cl des ,AlLge
meinen' 'Soz,ialv:ersicherungsgeseuz,es er
füllt hat, 

b) in ,dem iKalend,ermonat, ,in <dem der (die) 
Ver5'ichertedas 60. (55.) Leibensjahr vol:l
endet hat, oder ,in einern späteren Ka
Ienderm.onat das Sonderruhege.ld nicht 
weg,gdaJlenist und 

. c) der >( di,e) Ver:s~ch'er:te am nächsten Mona'tis
e-rstien ,diJe. Voraussetzungen des § 253 b 
Albs. 1 Et. ,d Ibzw. § 276 b Ahs. 1 Et. d 
des .ALlgemeinJen Sozialv,ersichlerung~geset
iZes erfüllt, 

.gebührt ah diesem Monatsensten ansteUe 
des Sonderruheg,eLdes rue vorzeitige IMters
pension hzw. Knappschaftsa!lberspem;ion bei 
hnger Vers,ich'erungsdauer ~emäß § 253 b 
IbZJW. § 276 'bdes 'Allgempinen So~ialversiche
,rung,sgesetZles, 

3. W,enn 
a) der Ver5icherte bereits am Stichtag .g,e

mäß Albs. 1 .die aUgemeinen V.oraus
setzungen .. für den Knappschaf,tssold 
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(§ 235 des AHgemeinen Sozialyersiche
rung:.gesetzes ) erfüllt hat, 

b) in dem KaLendermonat, ,in dem -der Ver
sicherte das 60. Lebensjahr voLlendet 
;hat, oder ,in einem späteren Kalender
monat das Sonderruhe~e1d n,icht weg
,gefaLlen 'iiSt rund 

c) der V,ersicherteam nächsten Monats
erst,en ,in .der Pensionsversicherung nicht 
pfhchtyer.sichert liSt, 

gebührt ab diesem 'Monats.ersten anstelle des 
Sonderruhege1des die Knappschxftsalters
pension gemäß§ 2716 A;bs. 3 des Allgemei
nen Soz.ialversicherungSigesetzles. 

4. W,enn 
a) in dem KaLend.ermona,t,in ,dem der (die) 

VersichertJe das 65. ,(60.) Lebensjahr yoll
'endet hat, ,oder ,in einem später,en Ka
lendermonat das Sonderr,uhegeld nicht 
w,eggefaUen ist und 

b) der ,~die) VerS'ich,erte am nächsten Mo
natlSer~ten die Voraussetlzungen des 
§ 253 Albs. 1 'bzw. § 276 Albs. '1 des 
AUgemeinen Sozialv1ersicherungs,gesetzes 
'ertfülh, 

gebühr.t ab diesem Monatsers.tienansteHe des 
Sonderruhegeldes ·die Alterspension bzw. 
Knappschafts:lilterspension gemäß § 253 bz,w. 
27,6 des :.ALlgemeinen Sozialy,ersicherungsge
setz·es, wobei ,die aLlgemeinen Vora,USiSetzun
gen füt: .den Anspruch (§ 235, des Allg.emei
nen Sozialvers.icherungsg,esetzes) j'ederufal1s 
als ·erfüllt .gel.ten. 

5. Die vOliZeitige AhcI1spension {Knappschafts
alterspension) Ibe.i langer Versicherungsdauer 
Igemäß Z 2, die Knappschaltsalterspension 
gemäß Z 3 und die Alterspension (Knapp
sch.aftsa,lterspension) gemäß Z 4 gehüh1"en 
mindesoens ,in der Höhe .des An~pI1uch,es .auf 
Sondenuhege1d. 

6. Di·e allgemeinen Vorau:ssetzungen für ·den 
Anspruch auf Hintenbliebenenpension gd
ten .auch dann als .et'füHt, wenn das Sonder
ruhegeld !bei Eintrnottdes VersicherungsfaUes 
des Todes weggefanen ist. 

ARTIKEL XI 

Finanzielle :Maßnahmen 

(1) Die Pensionsy,ersicheI1Ungsträger ha:hen die 
Aufwendung.en und Erträge nach diesem Bundes
gesetz für jede.s Geschäftsjahr in einer gesond,erten 
Erfolgsrechnung nachz.uweisen. 

(2) Als Aufwendungen nach Ahs. 1 sind hiebei 
der Aufwand .Eür Sonderruhegeld, der Beitrag 
für die Krankeny,ersicherungder Empfänger von 
Sonderruhegeldund die Leistungen der Gesund
heitsyorsorge gemäß Al't. IX zu erfass·en. Der 
Bund ersetzt den P.ensionsv,ersicherungsträgern 
dies,e Aufwendungen, höchStens jedoch 110 yH 

des Aufw:lindes f,ür Sonderruhegdd. Diese Er.satz
le,istung des Hundes gült als Ertrag nach Abs. 1. 
Ein allfälli~er nachgewiesener FehLbetrag (Ge
:barungsa,bgallJg) ist aus der ordentlich,en Gebarung 
der Pensionsversicherungsträger zu decken. Die 
gelbührende Ersatzleistung des Bundes ist monat-
1ich im erforderlichen Ausmaß nach Tunlichkeit 
unter Bedachtnahme auf den voraussichtlichen 
Aufwand zu beyorschus~en. 

{3) Zur Deckung des Aufwandes des Bundes 
nach Abs. 2 haben die Dienstg.eber für jeden von 
ihnen im S.inne des AI1t. VII Albs. 2 heschäftigten 
Dienstnehmer einen g.esonderten Beitrag (Nacht
schicht~Schwerarbeiter-Reitrag) im Ausmaß von 
2,5 yH der allgemeinen Beitragsgrundhge in der 
nach dem Allgemeinen Sozialyersicherungsgesetz 
gereg.eJt.en Pensionsversicherung z,u leisDen. D.ieser 
Beitrag ist auch von den Sonderzahlungen im 
Sinne des § 54 .des Allgemeinen So.z.ialversiche
rungsgesetzes zuen trichten. 

(4) Für den Nachtschicht-<schweraI1beiter-Rei
trag gelten die Bestimmungen des Allgemeinen 
Soz,ialyersicherungsg.e~etz,es über Beiträge zur 
pflichtv,ersicherung .. uf Grund des Arbeitsyer
dienstes mit der Maßgabe, daß 

1. die Beiträge an den Bund aibzuführen ~ind 
und 

2. die Krankenv,enlicherlungsträger eine Vergü
tung ",on 1 yH der abgeführten Beiträge 
,erhalten. 

(5) Der Bundesminister für soziale VerwaLtung 
hat im Einv.ernoomen mit dem Bimde:.mJinister 
für Finanzen den im Abs. 3 genannten Hundert
satz unuer Bedachtnahme auf die Ergeblnisse der 
gesonderten Erfolgsrechn:ungen g,emäß Albs. 1 -
ausg,enommen die für das Geschäftsjahr 1981 -
durch V,eroI1dnung so zu ändern, daß der Nacht
schicht_Schw.era1"beiter..,B.eitrag 75 yH der Ersatz
leiS'tung des Bundes yorausSiichdich deckt. Ände
rungen dieses Hundertsatz,es um weniger als fünf 
Prozentpunkte bleiJben hieibei außer Betracht. 
Eine Änderung des Bcitragssatz,es wird erst mit 
dem ersten Beitragszcitraum .des folgenden Ge
schäftsjaJhl1es wirksam. 

ARTIKEL XII 

Verfahren 

(1) Stl"eitligke~ten über das Vorli,egender 
Voraus,setz,ungen nach Art. VII Ahs. 2, den Be
ginn und das Ende der Nachtschicht-Sch,werarbeit 
sowie den ,N achtschicht-,schwerarbeiuer-Beitrag 
g.eken ails Verwaltungssachen ,im Sinne des § 409 
des Allgemeinen S02Jia,lv.ersichoerungsgesetzes. 

(2) Die Bestimmungen des Sie/benten lieiles des 
AUg,emeinen Sozialversicherungsges,etzes über das 
Yerfahren sind auf die VerwaJtungssach,en im 
Sinne ,des Abs. 1 mit der Maßgabe anzuwenden, 
daß gegen den Resch·eid des Landeshauptmannes, 
soweit ·er das Vorliegen der Voraussetzungennarn 
Art. VII Abs. 2 sowie den Be~inn und das Ende 
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der Nachtschicht-,schweral'1beit betrifft, die Beru
tung an den Bundesminister für sOZJiale Verwal-
tung zusteht. . 

(3) Im Verfahren über Leistungssachen darf 
über das Vorliegen der Voraussetzun~en nach 
Art. VII Abs. 2 als Vorfrage IlIicht entschieden 
werden. Der Versi4terun:gsträger, das Schiedsge
richt der Soz.ialv,enicherung oder IdaJs Oberlan
desgericht W~en hat v~elmehr die Einleitung des 
Verfahl'iens beim I~uständigen Kr.ank,eIllv,ersich,e
mngsträger zu beantra.gen ·und das ,eig,ene V.er
fahl'ien bis Zur Rechtskuft der iEmscheidung im 
Verwaltungsverfahr,en aU$,zusetzen I(ZU unterhre
chen). 

AR TIK,EL XIII 

übergangsbestimmungen 

{1) Ansprüche arif Zusatzut11auib in Kollektiv
v,erträg,en, Arbevts(Dienst)ordnungen oder Be
triebsvereaIllbarungen werden auf den nam diesem 
Bundesgesetz zustehenden Zusatzurlauh angerech
net, wenn si,e .. ls Abgoeltung für Schichtarbeit, 
Schwerarbeit oder Nachtarbeit g·ewährt werden. 

(2) Der Anspruch auf Zusatzlllrlauib gemäß 
Art. II hesteht ,erstmals für jenes Arbeitsjahr, in 
da·s ,der 1. Jänner 1982 fällt. 

(3) Am 1. Juli 198i1 hestehende Kurzpa~en 
im SinnecLes § 11 Abs. 3 Arbeitsz·eitgeseuz sind 
auf die Kurzpaus'en im Sinne cLes §M Abs. 5 
Arbeits.zeitg,esetlz anzur,echn,en. 

(4) Der Aribeitgeber hat Meldungen gemäß § 11 
Abs. 10 des Arbaits2;eingesetlZes für Al'bcitnehmer, 
die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bun
desgeseez.es mit Arbeiten im Sinne des § 11 Abs. 3 
beschäkigt Slind, biimen zwei Monaten zu erstat
ten. Arbeitgeber und deren Bevollmächtigte, 
welche dieser Bestimmung zuwüdenhancLeln, sind 
nach § 28 des Al'Ibeitszei:tg.esetzes zu bestrafen. 

(5) D~e erstm .. lige Meldung von Personen, die 
bereits am 1. Juli 1981 a.ls VerSlicherte gemeldet 
sind und eine Tätigkeit im Sinne des Art. VII 
Abs. 2 ausÜlben, istbris 31. Oktober 1981 zu er
statten. 

(6) Sind zur Begründung des Anspruches auf 
Sonderruhegeld 3iuch vor dem 1. Juli 1981 lie
gende Beitngsmonate im Sinne des § 225 des 
Allgemeinen SozialverSlicherungsg,esetzes heranzu
mehen, so gelten nur jene Beitragsmonate als Bei
tragsmonate im Sinn des Art. XI Ahs. 3, für 
die bei Jroher,em LnikrafttretencLieses Bundesge
setlZes der Nachtschicht-Schwerarhcite'r-Beitrag zu 
entrichten .g.ewes·en' wäre. Der Pe'nsionsv,ersiche
rungsträger hat hei Prüful1;g dieser (ß,ehauptung 
auf entsprechende Nachw,ei,se ·des nienst~ebers, 
des nach dem Al.1beitsverfassungsges,etz i:n Betracht 
kommenden 011ganes Ider Betrieibsv,ertretung, d·er 
~esetzJ,ichen iberuHichen Vertretung .oder des zu-

ständigen Arbeitsimpektorates (der iBerghaupt
mannschaJft) Bedacht zu nehmen. 

(7) Im :Bundesfinanzgesetz 1981 sind .der Ti
tel If165 ,iBuncLesministerium; Leistungen nach 
dem Nachtschicht~Schwerarbeitsg,eseoz - NSchG" 
mit ,den An:sätzen 

1/116507 "E'rsatz der Auf'wendung,en für das 
. Sonderruhegeld" und 

V16517 "V'er,gütul1;gfür die Einheibung .des 
N ach,tschicht~Sch:werarbei ter-iB,eitr:a~es" 
,SOWiLe der Ansatz 

211,6504 "Bundesministerium; Nachtschicht-
SchJwerarbei ter-B ei tra:g" 

zu eröffnen. Der IBundesminislter für ,Rinanum 
ist ermächtigt, .di,e bei.den Ansätz,en 1/16507 und 
U1'6517 ,im Jahr 19S1 mfaUenden Mehr:ausgal~n 
bi:s zu einem ,Betrag von 237 MiH. S 'Zu Ülber
schreiten und in Mehreinnahmen !beim Ansa,tz 
2/.16504 und in Mehreinnahmen his zu einem 
B,etra;g vo:n 97 Mill. S heim ,Ansa·tz 2/54074 zu 
bedecken. 

ARTIKEL XIV 

Inkrafttreten 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt, soweit .~m folgen
den nicht ,ander,es bestimmt wird, am 1. JuLi 1981 
in Kraft. 

(2) Art. XI Abs. 3 und 4 treten mit Beginn des 
Beitragszeitraumes JuLi 1981 .in Kraft. 

(3) Anträge auf Gewährun.g des S0l1;derruhe
geldes gemäß Art. X, die ver .dem 1. JuE 1981 
oder nach dem 1. Juli 1981, alber vor dem 1. Ok- . 
tober 1981 gestent w,erden, gehen als am 1. Juli 
1981 gestellt. 

ARTIKEL XV 
Vollziehung 

(1) Mit der VollzJiehung der Art. III, VII, VIII 
und XIII Sli11;d betraut: 

a) hinsichtlich der Anbeitnehmer in B,etr,ieben, 
die der bergbehör,dlichen Aufsicht unterste
then, der Bundesminister für Handel, Ge
werbe und Industrie im Binvernehmen mit 
dem Bundesminister für soziaile Verwa:ltung, 

b) hinSIichdich der Arbeitnehmer in Betrieben, 
die dem Verkehrs-Al'Ibeitsinspekcionsgesetz 
unt.erliegen, der Bundesminister für Ver
kehr im BinV'ernehmen mit dem BUiIldes
m.iJnister für soziaLe VerWlaltung, 

c) hinsichtlich aller anderen Arbe~tnehmer der' 
Bundesminlister für soZ'iale Verwaltung. 

(2) Mit der V01lziehung des Art. XI Abs. 5 ist 
der Bundesminister für soziale Verwaltung im 
Binvernehmen mit dem Bundesmilliister für Ei
nanzen betraut. 

(3) Mit der VoHz,iehung ,des A11t. XHI Ahs. 7 
ist der BUl1ldesmil1;ister für FÜJnanzen ibetraut. 

(4) Mit der VIO'LlZJiehungalJer riibrigen iBestim
mungen ist der Bundesrninlister für sOZliale Ver
waltung betraut. 
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